
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/7/2 2Ob500/52
(2Ob501/52)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1952

Norm

AngG §27 D

WirtschaftssäuberungsG 1947 §4 Abs2 litc

Rechtssatz

Das Vorliegen eines Sondervertrages konnte nur zu einer Kündigung nach Maßgabe des WirtschaftssäuberungsG

führen, kann aber nicht vor dem ordentlichen Gericht oder dem Arbeitsgericht als Entlassungsgrund im Sinne des § 27

AngG dienen.

Entscheidungstexte

2 Ob 500/52

Entscheidungstext OGH 02.07.1952 2 Ob 500/52

Veröff: SZ 25/187

Schlagworte

SW: Angestellte, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Arbeitsverhältnis, Dienstverhältnis, Rechtsweg, Zulässigkeit,

Geltendmachung, Verfahren, wichtiger Grund
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